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Resolution an die Landesregierung "Schaffung der notwendigen rechtlichen 

Voraussetzungen für die Einrichtung von Jugendgewahrsamsräumen" 
 
 
 
 
 

Sehr geehrter Kühme, 

 

die FDP-Fraktion im Rat der Stadt Wuppertal beantragt, der Jugendhilfeausschuss möge folgende 
Aufforderung an die Landesregierung richten:  
 
Nach dem Polizeigesetz NRW können Minderjährige zwar in Gewahrsam genommen, nicht aber in 
Gewahrsamsräumen untergebracht werden. Da im Gebiet des Landesjugendamtes auch keine 
Jugendhilfeeinrichtungen zur Verfügung stehen, die eine solche Gewahrsamsunterbringung rechtlich 
erlauben, besteht hier Handlungsbedarf. Die Polizei-Gewahrsamsordnung des Landes NRW muss 
verändert werden, so dass auch für Jugendliche, die in Gewahrsam genommen werden, 
Gewahrsamsräume eingerichtet werden können. 
 
 
Begründung:  
Entsprechend der Polizei-Gewahrsamsordnung des Landes NRW dürfen Jugendliche nicht in normalen 
Polizeigewahrsam genommen werden. 
Es gab in der Vergangenheit aber eine Reihe von Fällen, bei denen das Wiechernhaus und  die 
Jugendschutzstellen eine Aufnahme ebenso ablehnten, wie die Kinder- und Jugendpsychiatrie in 
Remscheid. Im übrigen können die Jugendschutzstellen keinen Jugendlichen gegen dessen Willen 
festhalten und eine Einweisung in die Kinder- und Jugendpsychiatrie kann nur unter ganz bestimmten 
Voraussetzungen erfolgen. 
Den teilweise äußerst aggressiven und alkoholisierten Jugendlichen kann so kein effektiver Schutz bzw. 
keine sachgerechte Hilfe / Betreuung gewährt werden. 

 



Die üblichen gefahrenabwehrenden Maßnahmen der Polizei sind in diesen Fällen rechtlich unzulässig. Auch 
gibt es keine geeigneten Räumlichkeiten, in denen Jugendliche – notfalls auch gegen ihren Willen – 
untergebracht werden können. 
Diese Problematik besteht schon seit einigen Jahren durch die Änderung der Polizei-Gewahrsamsordnung. 
Der Landesgesetzgeber ist gefordert, diese Problematik zu verändern.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 

Jürgen Henke 

(Fraktionsvorsitzender) 
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